
Stadt Liestal

Stadtrat

DER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT 2021-75

Polizeireglement (ESL 700.1): Teilrevision betreffend S 23 Bettelverbot

Kurzinformation Am 17. Mär22021 hat der Einwohnerrat das totalrevidierte Polizei-
reglement beschlossen, welches anschliessend der Sicherheitsdi-
rektion zur Genehmigung unterbreitet wurde. Bei der Prüfung des
neuen Reglements stellte die Sicherheitsdirektion fest, dass dieses
in $ 23 Abs. 1 das Betteln auf dem gesamten Stadtgebiet verbietet.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EMGR) hat in
seinem Urteilvom 19. Januar 2021im Wesentlichen entschieden,
dass umfassende Bettelverbote ein Verletzung des laut. Art. 8 der
Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten geschützten Rechts auf Privatleben dar-
stellten, da sie zur Erreichung der öffentlichen lnteressen am Schutz
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie dem Schutzvon
Grundrechten Dritter nicht notwendig seien.

ln der Folge wurde das Polizeireglement mit Ausnahme des $ 23
Absätze 1 und 2 genehmigt. Der Stadtrat setzte eingeschränkte Po-
lizeireglement per 1. Oktober 2021 in Kraft.

Mit der neuen Formulierung des $ 23 (Beilage) wurde eine rechts-
konforme Formulierung zum Thema Betteln gefunden, welches das
Betteln auf dem Stadtgebiet von Liestal nicht verbietet, sondern der
Bewilligungspflicht unterstellt. Somit kann für das Betteln unter Be-
kanntgabe der Personalien mittels einem rechtsgültigen Dokument
eine Bewilligung für das Betteln beantragt werden. Mit der Erteilung
der Bewilligung wird die Zeitdauer der Bewilligung festgelegt und
der Ort zum Betteln zugewiesen. Bei Betteln ohne Bewilligung oder
gegen Verstosse gegen die Auflagen wird das gesammelte Geld
eingezogen.

Die vorliegende Formulierung des $ 23 wurde vom Rechtsdienst der
Sicherheitsdirektion als genehmigungsfähig beurteilt.

Antrag Der Einwohnerrat beschliesst $ 23 des Polizeireglements (ESL
700.1) gemäss Synopse.

Liestal, 9. November 2021

Für den Stadtrat Liestal

Der Stadtpräsident Der Stadtvenn¡alter

Daniel Spinnler Marcel Meichtry

Beilage: Synopse zu $ 23 Polizeireglement (ESL 700.1)
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